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Beschluss Nr. 01-IV-2025 des Berliner Teilhabebeirats vom 14.11.2025

Re-Evaluation des Leistungstyps Beschäftigungs- und Förderbereich (BFB)
Sachverhalt:
Am 11.09.2020 fasste der Berliner Teilhabebeirat einen Beschluss, in dem er den Senat dazu aufrief, eine perspektivische Bedarfsplanung des Leistungstyps BFB vorzunehmen und auf eine verbesserte Information, Partizipation und Priorisierung bei der Vergabe und Verteilung von Plätzen im BFB-Bereich hinzuwirken.
Hintergrund war bzw. ist, dass insbesondere Jugendliche und junge Erwachsene mit komplexen Bedarfslagen nach § 219 Abs. 2 Satz 2 SGB IX häufig als nicht werkstattfähig eingestuft werden, oft auch unter Verweis auf ihr herausforderndes Verhalten. Von dieser Einstufung betroffen sind etwa ein Drittel der Schülerschaft aller Berliner Förderzentren mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung (GE), darunter auch Schüler und Schülerinnen mit dem zusätzlichen „herausfordernden“ Förderschwerpunkt Autismus.
Vor dem Hintergrund der Änderung der Sonderpädagogikverordnung (SopädVO) vom 03. März 2025 sowie Schulgesetzänderung vom 10. Juli 2024 bzgl. § 43 besteht die Möglichkeit, dass Schulaufsichten die Fortführung der Bildung im Einzelfall nicht befürworten und dass diese Jugendlichen in der Folge schon mit 16 Jahren aus dem Förderzentren GE ausscheiden können. Die Bereiche BFB und Werkstätten für behinderte Menschen (WfBM) schließen allerdings regelhaft erst ab 18 Jahren an, was die bereits bestehende Versorgungslücke weiter verschärfen würde.
Es wurden unter anderem folgende Verteilungsproblematiken identifiziert:
-	Es ist kein Platz in der gewünschten Einrichtung frei oder diese verursacht als unverhältnismäßig eingestufte Mehrkosten (bei Beförderungsleistungen) und/oder alternative Betreuungsangebote wollen aus behinderungsspezifischen Gründen nicht angenommen werden.
-	Leistungsanbieter lehnen die Aufnahme ab, insbesondere bei hohem Betreuungsbedarf (in der Regel mit Verweis auf Fachkräftemangel).
-	Transparenz von freien Angeboten fehlt.
	

· Vorrangige Leistungen bei anderen Rehabilitationsträgern (in der Regel Bundesagentur für Arbeit) für die Durchführung des Eingangsverfahrens werden 
von betroffenen Jugendlichen und jungen Erwachsenen nicht verfolgt und geltend gemacht, ebenso aus behinderungsspezifischen Gründen.
Im Jahr 2025 sieht der Teilhabebeirat nach wie vor die Bedarfsabdeckung im Beschäftigungs- und Förderbereich für Menschen mit komplexen Bedarfen auch in Verbindung mit herausforderndem Verhalten im Anschluss an die schulische Bildung gefährdet. 
Nach wie vor können junge Menschen keinen niedrigschwelligen Überblick über freie Plätze in Leistungsangeboten und ihre Spezifikationen über ein frei zugängliches Portal erhalten.

Beschluss:
Der Teilhabebeirat fordert die Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung auf, eine quantitative Aufstellung der verfügbaren Plätze im BFB-Bereich und der tatsächlichen individuellen Versorgung mit wohnortnahen und bedarfsgerechten Lösungen seit 2020 vorzunehmen, wobei die Zahlen der Schulplätze im Förderschwerpunkt GE zu berücksichtigen sind.
Diese Aufstellung sollte insbesondere auch eine Übersicht zu den Ablehnungen von platzsuchenden Personen enthalten.
Sieht die Senatsverwaltung die verfügbaren Plätze nach wie vor als ausreichend um den Bedarfen gerecht zu werden?
Es wird darum gebeten zur Diskrepanz zwischen dem verfügbaren Angebot und der reell wahrgenommenen Zugänglichkeit von Plätzen durch die betroffenen Familien Stellung zu nehmen. Darüber hinaus empfiehlt der Teilhabebeirat erneut eine Überarbeitung des Angebots um eine verbesserte Passgenauigkeit zwischen den Bedarfen und den zur Verfügung stehenden Plätzen herzustellen.
Der Teilhabebeirat schlägt der Senatsverwaltung für Soziales vor, eine tagesaktuelle Plattform zu den verfügbaren Plätzen im BFB-Bereich und den jeweiligen Konzepten der Leistungsanbietenden zu entwickeln. Als Beispiel könnte möglicherweise die Datenbank der ASOG Unterkünfte oder Freiplatzmeldung.de dienen. 
Im Weiteren fordert der Teilhabebeirat die Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung und die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie auf, sicherzustellen, dass die Bezirklichen 

Teilhabefachdienste Jugend und Soziales Leistungsberechtigte und deren Angehörige adäquat beraten und bei der Inanspruchnahme geeigneter Angebote unterstützen. Wo möglich, unter anderem auch auf die Unterstützung von Verfahrenslotsen hinzuwirken und auf die Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatungsstellen hinzuweisen. 

Der Teilhabebeirat fordert die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie auf, vor dem Hintergrund der Änderung der SopädVO (Sonderpädagogikverordnung) sowie Schulgesetzänderung 2024 die Zahlen zu den vor Vollendung des 18. Lebensjahres ausgeschieden Jugendlichen aus den Förderzentren Geistige Entwicklung zu erheben.
Sind die alternativen Wege der jungen Menschen nach dem Ausscheiden aus dem Schulsystem bekannt – liegen dazu Daten vor? Besonders mit Blick auf Schulabgängerinnen und Schulabgänger von Förderschulen ist eine stärkere Verzahnung zwischen Schulen, Teilhabefachdiensten und Leistungserbringern notwendig, um den Übergang in geeignete Teilhabe- und Unterstützungsangebote sicherzustellen. Hierzu soll der Senat weiterhin Teilhabeämter und Leistungserbringer informieren, dass im Rahmen von Teilhabeplankonferenzen gemeinsam mit den Betreffenden auch individuelle Lösungen für eine bedarfsgerechte Versorgung gefunden werden müssen.
Um die Nachfrage nach adäquaten Angeboten bedienen zu können, regt der Berliner Teilhabebeirat gegenüber der Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung an, bestehende Angebote im Bereich der Beschäftigung und Förderung nach § 81 SGB IX um weitere Formen – beispielsweise die mobile Begleitung, Förderung und Betreuung – zu erweitern. Diese können dazu beitragen, passgenaue Teilhabeleistungen zu ermöglichen und das Angebotsspektrum für diesen Personenkreis bedarfsgerecht zu ergänzen. Diese Angebotsformen müssen jedoch auch in den leistungsrechtlichen Grundlagen innerhalb des öffentlich-rechtlichen Vertrags (örV) abgebildet und abgesichert werden.

